


Projektgruppe Stadtentwicklung Meerbusch, den 04. Juli 2005
Az.: 61-26-03/280 u. 281

E:\eserver\epdf\in\722F1178DB12601FC12570F2004C90B41
01.doc

E r g e b n i s p r o t o k o l l

der Bürgerversammlung am Donnerstag, den 30. Juni 2005, um 19:30 Uhr
im Städt. Meerbusch-Gymnasium, 

Mönkesweg 58 in Meerbusch-Strümp

Kreisstraße K 9 n zwischen Buschstraße und L 476, Meerbuscher Straße
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Pläne konnten eine halbe Stunde vor Versammlungsbeginn eingesehen werden.

Anwesende:

als Diskussionsleiter: Ratsherr Lienenkämper
Vorsitzender des Ausschusses für Planung,
Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

als Gutachter: Herr Wenzel
Bauplan GmbH Wagner & Partner

Herr Storck
Bauplan GmbH Wagner & Partner

Herr Christ
Ingenieurgruppe für Verkehrswesen

von der Kreisverwaltung: Herr Ludwig
Tiefbauamt Rhein-Kreis Neuss

von der Stadtverwaltung: Herr Nowack
Erster Beigeordneter und Techn. Beigeordneter

Herr Unzeitig
Fachbereich 5 – Straßen und Kanäle

Herr Gineberg 
Projektgruppe Stadtentwicklung

Herr Wanders
Projektgruppe Stadtentwicklung

aus der Bürgerschaft: ca. 150 Bürgerinnen und Bürger
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Ratsherr Lienenkämper begrüßt die Anwesenden und erläutert kurz den Ablauf des Abends.

Im Anschluss hieran übergibt er das Wort an Herrn Gineberg.

Herr Gineberg erläutert in chronologischer  Reihenfolge das bisherige Verfahren zur geplanten Kreisstraße 
9 n.

Herr Wenzel vom Büro Bauplan Wagner erläutert anhand von Lageplänen, Längs- und Querschnitten den 
ca. 2 km langen Trassenverlauf der geplanten K 9 n. Der mit einer Entwurfsgeschwindigkeit von 50 km 
geplante Straßenverlauf wird detailliert mit Einmündungs- und Querungsbereichen erläutert. Ferner stellt er 
die vorläufigen Ergebnisse einer lärmtechnischen Untersuchung vor. 

Herr Unzeitig vom Fachbereich Straßen und Kanäle erläutert die Planung für eine Anbindung des Mönkes-
weges an die geplante Kreisstraße anhand von zwei Querschnittsalternativen.

Im Anschluss an die Kurzvorträge moniert ein Bürger, dass die Planung für den Mönkesweg ohne Anbin-
dung an die K 9 n nicht vorgestellt wurde.
Herr Unzeitig erläutert sodann auch die Planung ohne Anbindung des Mönkesweges an die geplante 
Kreisstraße. Ratsherr Lienenkämper eröffnet die Diskussion. Aufgrund der Komplexität des Planungsvor-
habens schlägt er vor, die anschließende Diskussion in drei Teilabschnitte zu gliedern.

1. Abschnitt:
Planung westlich der A 57 (Bebauungsplan Nr. 281)

2. Abschnitt:
Planung östlich der A 57 (Bebauungsplan Nr. 280)

3. Abschnitt:
Anbindung des Mönkesweges an die K 9 n

Im Anschluss an die Festlegung der Vorgehensweise übergibt Ratsherr Lienenkämper das Wort an die 
Bürgerschaft.
In der anschließenden Erörterung wurden von den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern Fragen und An-
regungen vorgebracht,  die sowohl von der Verwaltung als auch von den Gutachtern beantwortet werden.  
Hinweis:
Inhaltlich gleiche Anregungen, die mehrmals oder von verschiedenen Anwesenden vorgetragen wurden, 
wurden zusammengefasst und nur einmal protokolliert.

1. Abschnitt: Planung der K 9 n westlich der A 57 (Bebauungsplan Nr. 281)
Aus der Bürgerschaft werden folgenden Verständnisfragen an die Verwaltung gerichtet:

Frage 1:
Was versteht man unter aktivem bzw.  passivem Schallschutz?
Antwort:
Unter aktivem Schallschutz versteht man die Errichtung von Lärmschutzwänden oder –wällen oder einer 
Kombination hieraus (Wallwandkombination) und unter der Begriffsdefinition passiver Lärmschutz versteht 
man z.B. den Einbau von Schallschutzfenstern am Gebäude

Frage 2:
Wann ist mit dem Baubeginn der K 9 n zu rechnen?
Antwort:
Zunächst muss über Bauleitplanverfahren (Bebauungsplan Nr. 280 und 281) eine Rechtsgrundlage für den 
Bau dieser Straße geschaffen werden. Da die Baumaßnahme mit hoher Priorität bearbeitet wird, ist mit 
einem Baubeginn nicht vor 2007 zu rechnen.

Frage 3:
Wie ist der derzeitige Verfahrensstand der Bauleitung im Bereich Ivangsweg
Antwort:
Für den Bereich Ivangsweg (Bebauungsplan 281) ist der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 durch den 
Rat der Stadt am 24.07.2003 gefasst. Mit der heutigen Veranstaltung wird frühzeitig über die allgemeinen 
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Ziele und Zwecke der Planung unterrichtet und der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 
gegeben.

Frage 4:
Was geschieht mit den Grundstücken, deren jetzige Zufahrt durch die Neuplanung entfällt?
Antwort:
Zufahrten, die durch die Neuplanung entfallen, müssen im Bauleitplanverfahren neu geregelt werden.

Frage 5:
Wird es eine Umweltverträglichkeitsprüfung geben und diese der Öffentlichkeit zugängig gemacht?
Antwort:
Ja. Der zu erstellende Umweltbericht wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Frage 6:
Warum gibt es keine Alternativen für die heute vorgestellte Trassenführung der K 9 n?
Antwort:
Im Vorverfahren wurden mehrere Varianten einer Trassenführung geprüft. Der zuständige Ausschuss des 
Rates der Stadt hat der jetzt vorgestellten Variante den Vorzug gegeben und die Verwaltung beauftragt, mit 
dieser Variante ins weitere Verfahren zu gehen.

Frage 7:
Wie wird der Grunderwerb für die K 9 n durchgeführt?
Antwort:

Der Grunderwerb soll möglichst auf freiwilliger Basis erfolgen. Führt dies nicht zum Erfolg, ist ein Umle-
gungsverfahren nach den Vorschriften des BauGB möglich, in dem alle Entschädigungsfragen geregelt 
werden können.

Frage 8:
Warum gibt es im Kreuzungsbereich der L 476 (Meerbuscher Straße) und der geplanten Kreisstraße kei-
nen Kreisverkehr.
Antwort:
Der Landesbetrieb Straßenbau (zuständiger Baulastträger) hat ermittelt, dass ein Kreisverkehr an dieser 
Stelle nicht leistungsfähig genug ist. Aus diesem Grunde ist dort die Errichtung einer Lichtsignalanlage 
erforderlich.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Bereich vorliegen, eröffnet Ratsherr Lienenkämper 
den 2. Teil der Diskussion.

2. Abschnitt: Planung östlich der A 57 (Bebauungsplan Nr. 280)
Auf die Frage, was mit dem derzeitigen Lehrerparkplatz am Gymnasium geschieht, antwortet die Verwal-
tung wie folgt:
Der jetzige Lehrerparkplatz, westlich des Gymnasiums gelegen, ist Inhalt des bereits rechtskräftigen Be-
bauungsplanes Nr. 276. In Abstimmung mit dem Meerbusch-Gymnasium wurde die Anzahl der Stellplätze 
erheblich aufgestockt. Die Andienung mit dem PKW erfolgt nunmehr ausschließlich über die geplante 
Kreisstraße 9 n. Zusätzlich kann der Parkplatz über Fuß- und Radwegeverbindungen aus dem Neubauge-
biet erreicht werden.

Ein Bürger stellt fest, dass nach den gesetzlichen Bestimmungen an den meisten Stellen der Trassenfüh-
rung kein Lärmschutz notwendig ist. Er regt an, in den Bereichen, wo die Wohnbebauung sehr nahe an die 
Trassenführung angrenzt, freiwilligen Lärmschutz durchzuführen.
Ein Bürger führt aus, dass man die Schulwegsicherung nicht isoliert auf den Mönkesweg betrachten darf. 
Die Diskussion auf einzelne Straßenabschnitte zu beziehen, sei falsch. Eine ganzheitliche Betrachtung sei 
erforderlich.
Ein Anwohner des Mönkesweges erläutert, dass er im Rahmen der Anhörung zum Wohn- und Gewerbe-
gebiet Am Strümper Busch verschiedene Anregungen vorgetragen habe.  Der Anregung einer Bushalte-
stelle am Gymnasium wurde bereits gefolgt. Von den Maßnahmen bezüglich eines Lärmschutzes zeigt er 
sich enttäuscht.

Ein weiterer Bürger zeigt ebenfalls Enttäuschung über die Qualität des Lärmschutzes. Aus seiner Sicht ist 
es nicht nachvollziehbar, dass bei dem Bau einer Kreisstraße derart wenig Lärmschutzmaßnahmen ergrif-
fen werden. Es ist weiterhin für ihn nicht nachvollziehbar, warum bei der Realisierung des Baugebietes 
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Forststraße Lärmschutzanlagen gebaut wurden und bei der jetzigen Planung einer Kreisstraße annähernd 
keine Lärmschutzanlagen vorgesehen sind.
Antwort:
Bei dem Bau einer Kreisstraße gelten die höheren Grenzwerte der 16. Bundesimmissionsschutzverord-
nung. In Bauleitplanverfahren sind jedoch auch die niedrigeren „Orientierungswerte“ der DIN 18005 zu 
beachten. Eine endgültige Entscheidung, ob und in welchem Umfang Lärmschutzmaßnahmen zu treffen 
sind, ist letztendlich im Bauleitplanverfahren im Rahmen der Abwägung zu treffen.

Ein Anwohner der Buschstraße fragt sowohl nach den Größenordnungen der geplanten Kreisverkehre und 
bittet um Auskunft, ob für das Gebäude Buschstraße 84 Lärmschutzanlagen vorgesehen sind. 
Antwort:
Der Kreisverkehr  an der Buschstraße hat einen Durchmesser von 30 m. Die Entfernung des Kreisverkehrs 
zum Gebäude Buschstraße 84 beträgt ca. 15 m. Aufgrund der prognostizierten Verkehrsmenge (DTV-Wert 
liegt in diesem Bereich bei ca. 3.300 Fahrten/pro Tag). wird festgestellt, dass für das Gebäude Buschstraße 
84 Lärmschutzmaßnahmen notwendig sind.

Ein Bürger fragt, ob bei der Ermittlung der Prognosedaten im Verkehrsgutachten auch ein möglicher Stau 
auf der Bundesautobahn mit eingerechnet wurde.
Antwort:
Nein. Derartige Extremsituationen sind nicht Inhalt des Verkehrsgutachtens.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen zum Bebauungsplan Nr. 280 vorliegen, eröffnet Ratsherr Lienen-
kämper nunmehr den 3. Teil der Diskussion.

3. Abschnitt: An- bzw. Abbindung des Mönkesweges an die K 9 n

Ein Bürger bemängelt die Plandarstellung für die Problematik der An- bzw. Abbindung des Mönkesweges. 
Aus seiner Sicht müsste die Plandarstellung mind. bis zur Kirche (Anbindung an die L 154) dargestellt wer-
den. Nur hierdurch sei es möglich, die Problematik deutlich zu machen. 
Anwohner des südlichen Mönkesweges betonten, dass eine Anbindung des Mönkesweges nicht notwendig 
ist. Die Sicherheit des Schulweges über den Mönkesweg müsste absolute Priorität haben. In diesem Zu-
sammenhang sei bereits an die Verwaltung geschrieben worden, die als Anregung in diesem Verfahren 
behandelt werden soll. Er gibt zu bedenken, dass bereits jetzt verbotenerweise ein Durchgangsverkehr 
vorhanden ist. Man möge es so belassen wie es ist, da durch die Anbindung und den Ausbau des Mön-
kesweges  eine Verbesserung der Schulwegsicherung nicht gegeben sei und nur zusätzliche Kosten für die 
Anlieger entstehen.  

Antwort:
Aus Sicht der Verwaltung ist die Schulwegsicherheit im südlichen Bereich des Mönkesweges bereit heute 
nicht gegeben. Ob mit oder ohne Anbindung des Mönkesweges müsste dieser ausgebaut werden. Bei der 
jetzigen Situation könne man nicht von einem sicheren Schulweg über den Mönkesweg sprechen. 

Aus der Bürgerschaft heraus wird vorgetragen, dass die Sicherheit für Kinder und Jugendliche auch künftig 
zu gewährleisten sei, insbesondere für die Kinder des Kindergartens und der Grundschule. Deshalb wird 
keine Anbindung des Mönkesweges gefordert.
Herr Christ von IVV Aachen erläutert die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung zu dieser Thematik. Das 
Verkehrsgutachten habe festgestellt, dass der Mönkesweg derzeit im nördlichen Bereich (L 154) eine Be-
lastung von ca. 1.800 Fahrzeugen hat. Das Gutachten kommt ferner zu dem Ergebnis, dass es „Durch-
gangsverkehre“ auf der Amandusstraße, der Dechant-Fassbender-Straße und der Straße Auf dem Hahn 
gibt. 
Im Planfall 2 (Anbindung des Mönkesweges an die K 9 n) würden sich die Belastungen von ca. 1.800 Fahr-
ten auf ca. 1.000 Fahrten im nördlichen Bereich des Mönkesweges reduzieren und somit zu einer Verbes-
serung führen.  

Ein Bürger führt aus, dass mit der Realisierung des Wohn- und Gewerbegebietes „Am Strümper Busch“ 
(ca. 2.100 Einwohner und ca. 2.300 Arbeitsplätze) neue Strukturen in Strümp entstehen, die auch neue 
Verkehre erzeugen. Seiner Meinung nach sind aber hierfür keine neuen Straßen erforderlich. Vielmehr 
sollten die neuen Baugebiete an das bestehende Straßennetz unmittelbar angebunden werden. Außerdem 
sollten die verkehrsberuhigenden Maßnahmen auf der Straße Am Kapellengraben zurückgebaut werden. 

Ein Bürger führt aus, dass man im Sinne aller Bürger handeln und entscheiden müsse. Das St. Florians-
Prinzip dürfe hier keine Anwendung finden. Vor dem Hintergrund des ständig zunehmenden KFZ-Verkehrs 
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ist die Anbindung des Mönkesweges an die K 9 n sinnvoll im Sinne der Allgemeinheit. Ziel der Planung 
sollte eine flächendeckende Verbesserung der verkehrlichen Situation in Strümp sein. 

Eine Anwohnerin der Dechant-Fassbender-Straße erklärt, dass Fahrzeuge durch das Wohngebiet „durch-
brettern“ würden. Sie erklärt weiterhin, dass das Grundproblem neben dem hohen Verkehrsaufkommen die 
hohen Geschwindigkeiten der Fahrzeuge seien, die kein gefahrloses Spielen auf der Wohnstraße zulassen. 
Sie spricht sich eindeutig für weitere Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und einer Anbindung des Mönkes-
weges an die K 9 n aus.

Ein Bürger erklärt, dass die Fahrradwege zum Gymnasium schon damals falsch geplant waren. Die Schü-
ler hätten den hinteren Radweg (Parallelführung zum Mönkesweg) im Bereich des Gymnasiums nie ange-
nommen. Des weiteren moniert er, dass die Schüler im 5er-Pack (Nebeneinanderfahren) über den Mön-
kesweg fahren und zudem die Anzahl der Radfahrer im Verkehrsgutachten nicht ermittelt und berücksich-
tigt worden sind.

Ein Bürger regt an, dass man dem Beispiel der Verkehrsführung an der Fröbelstraße/Am Bommershöfer-
weg in Osterath folgen sollte.

Ein Anwohner des südlichen Mönkesweges zweifelt die Ermittlung der Verkehrsmengen, die Berech-
nungsmethode und somit die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung an.

Ein Vertreter des Bürgervereins „Kleene Strömper“  bemängelt die Verkehrsplanung im Stadtteil Strümp 
und stellt fest, dass der Kapellengraben eine Teststrecke für Stoßdämpfer sei. Er fordert den Rückbau der 
verkehrsberuhigenden Maßnahmen auf dem Kapellengraben, um hierdurch eine gleichmäßige Entlastung 
im Sinne aller Bürger zu erreichen. 

Ein weiterer Bürger wirft dem Verkehrsgutachter Beeinflussung von Seiten der Verwaltung vor. Der Ver-
kehrsgutachter müsste sich nachher verantworten, wenn seine prognostizierten Zahlen nicht zutreffen wür-
den.

Ein Bürger fragt, was passieren würde, wenn die B 222 gesperrt sei?
Antwort:
In der Verkehrsuntersuchung wurden keine Sonderfälle berücksichtigt wie Unfälle oder Vollsperrungen. 
Dies ist nicht Inhalt einer Verkehrsuntersuchung.
Es sei jedoch davon auszugehen, dass in diesem Falle wohl eher die Nord-Süd-Allee (Bplan 276) von den 
Verkehrsteilnehmern benutzt würden als der Mönkesweg.

Eine Bürgerin erläutert die „Nadelöhre“ Dechant-Fassbender-Straße und Amandusstraße. Sie spricht sich 
daher für den Rückbau der verkehrsberuhigenden Maßnahmen auf dem Kapellengraben und dessen Öff-
nung aus. Ebenfalls sollte auch der Schloßendweg geöffnet werden.

Ein Anwohner von der Straße Auf dem Hahn erklärt, dass er bereits ein Schreiben an die Verwaltung ver-
sendet hat, dass er als Anregung gewertet werden möchte.  Der Anwohner stellt die gesamten Prognose-
daten des Verkehrsgutachtens in Frage. Den wahren Nachweis würde man erst erfahren, wenn alles ge-
baut sei. Des weiteren spricht sich der Bürger für eine Verbesserung des Radwegeverkehrsnetzes für die 
Schüler aus.

Ein Bürger von der Buschstraße stellt fest, dass es auch auf der Buschstraße Kinder gebe. Auch die 
Buschstraße würde nach Realisierung des Gebietes Am Strümper Busch eine höhere Verkehrsbelastung 
erfahren. Dennoch spricht er sich für eine gleichmäßige Verteilung des Verkehrs aus.

Ein Bürger stellt sich als Sprecher des Bürgervereins „kleene Strömper“ vor. Er erklärt zunächst, dass sich 
der Bürgerverein in der Angelegenheit An- oder Abbindung Mönkesweg neutral verhalten werde. Er berich-
tet weiterhin von einem Treffen von Seiten des Vorstandes des Bürgervereins und 8 Anwohnern des südli-
chen Mönkesweges. Unter der  Prämisse des Rückbaus des Kapellengrabens könnten sich die Anwohner 
des südlichen Mönkesweges evtl. eine Öffnung des Mönkesweges vorstellen. 

Ein Bürger erklärt, dass die Anbindung des Mönkesweges vernünftig sei. Das Gemeinwohl stehe hier im 
Vordergrund. Er vertraue dem Gutachten und sagt, dass das ganze Leben eine Prognose sei.
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Eine Bürgerin, die sich gegen eine Anbindung des Mönkesweges ausspricht, stellt nochmals die Prognose-
daten des Verkehrsgutachtens in Frage. Die Idylle des vorhandenen südlichen Mönkesweges aufgrund von 
Prognosedaten zu zerstören, wäre falsch.

Ein Bürger fragt nach der Aufgabenstellung des Gutachtens.
Antwort:
Aufgabe der Verkehrsuntersuchung war es, die verkehrlichen Auswirkungen sowohl der durch das Wohn-
/Gewerbegebiet ausgelösten Neuverkehre als auch der potentiellen Verkehrsverlagerungen aufzuzeigen, 
die infolge der Verknüpfung des Haupterschließungsstraßensystems des Plangebietes entstehen können. 
Das vorhandene Straßennetz betreffend ist alternativ ein 2. Netzfall betrachtet worden, in dem auch – ent-
gegen ersten Planungsabsichten – der Mönkesweg an die K 9 n angeschlossen wird.

Eine Anwohnerin des südlichen Mönkesweges schlägt vor, den Mönkesweg provisorische an die K 9 n 
anzubinden. Diese Probeöffnung könnte mit jährlichen Zählungen belegt werden. Für den Fall, dass der 
Verkehr erheblich zunehmen würde und zu einer Gefährdung der Fußgänger und Radfahrer führt, könnte 
die Maßnahme jederzeit rückgängig gemacht werden. 

Mehrere Bürger regen an, den rückwärtigen Zugang zum Gymnasium attraktiver zu gestalten. Hierdurch 
könnte eine Reduzierung des Verkehrsaufkommens auf dem Mönkesweg erreicht werden. 

Ein Bürger moniert die Darstellungen in den Planunterlagen für die An- bzw. Abbindung des Mönkesweges. 
Es sei nicht erkennbar, welche Materialien verwendet würden. Es sei weiterhin nicht erkennbar, ob Ge-
schwindigkeitsbegrenzung vorgesehen sind und welche Bäume im Straßenraum gepflanzt werden sollen.
Des weiteren erklärt er, dass die Einmündung von der Straße Auf dem Hahn in den Mönkesweg ein Gefah-
renschwerpunkt sei. Die Sicherheit der Radfahrer sei hier besonders gefährdet. Er fordert daher, die Anzahl 
der Radfahrer zu ermitteln.

Eine Bürgerin fordert erheblich mehr an verkehrsberuhigenden Maßnahmen im nördlichen Bereich des 
Mönkesweges, da die Geschwindigkeit der KFZ zu hoch sei und bei einer Anbindung zusätzlich Durch-
gangsverkehr zu erwarten sei. Des weiteren fordert sie einen wesentlich kleineren Wendehammer am En-
de des Mönkesweges. Schließlich würde die Müllabfuhr auch jetzt schon funktionieren.

Eine Anwohnerin des südlichen Mönkesweges spricht sich gegen die Anbindung des Mönkesweges aus. 
Sie habe als Anwohnerin in der Vergangenheit bereits zunehmend Verschlechterungen im Wohnumfeld 
hinnehmen müssen. Die Lärmbelastung durch den geplanten Straßenbau als auch durch die vorhandenen 
Sportanlagen sei enorm, so dass die Anwohner des südlichen Mönkesweges künftig weiteren Beeinträchti-
gungen ausgesetzt sein werden. Des weiteren erklärt sie, dass sie nicht bereit sei, Privateigentum für den 
Ausbau des Mönkesweges abzugeben.

Ein Bürger erklärt, dass ein Grundübel der Verkehrsproblematik in Strümp die Straße Am Kapellengraben 
sei. Es gäbe so gut wie keine Kinder, die diese Straße als Schulweg benutzen würden. Aus seinem Ver-
ständnis der Verkehrspsychologie müsse diese Straße unbedingt „geöffnet“ werden.

Ein Bürger bemängelt, dass für den Ausbau des Mönkesweges keine Kostenschätzung vorliege und nicht 
ersichtlich sei, wie viel Fläche für den Ausbau von den Anliegern abzutreten sei. Als Anwohner wäre ihm 
schon daran gelegen, etwas über Anliegerbeiträge zu erfahren. Diese Aussage wird sowohl von einer Bür-
gerin als auch von einem Bürger unterstützt.

Antwort:
Hierzu führt die Verwaltung aus, dass zwischen 2 und 4 m aus den Grundstücken auf der Westseite des 
Mönkesweges für den Ausbau erforderlich sind. Anliegerbeiträge wurden noch nicht ermittelt, weil diese 
von dem konkreten Ausbau abhängig sind. Sie werden jedoch in jedem Fall im weiteren Verfahren ermittelt.

Nachdem keine weiteren Fragen oder Anregungen zu den vorliegenden Planungen vorgebracht werden, 
schließt Ratsherr Lienenkämper um 22:30 Uhr die Bürgerversammlung.
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Die Möglichkeit, sich mündlich oder schriftlich zu der Planung zu äußern, wird vom 08. Juli 2005 auf den 
22. Juli 2005 verlängert.

W a n d e r s G i n e b e r g
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